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Zum Mintergrund der albanıschen Blutrache

Blutrache 1St eın Grundprinzip des albanischen nicht-staatlichen (52-
wohnheitsrechts „Kanun“ NSeine Entstehung hängt CHNS MIt den Le:-
bensumständen der albanisch-patriarchalischen Gesellschaften in den
unzugänglichen nordalbanischen Bergen Die auf sich g_
stellten Sippen UuUusstien selber für Recht und Ordnung SOLSCIL. Diese
Sammlung muüundlichen Gewohnheitsrechts entstand vermutlich schon
1in vorosmanischer Zeit,; wurde aber erst spat niedergeschrieben. Es xibt
regional unterschiedliche Kanuns:; doch finden sich Grundprinzipien,
die überregional gelten. Der bekannteste 1St der Kanun des
Leke Dukagjini, der 1n den nordalbanischen Bergen un!: 1mM Kosovo VCI-

breitet W arlr un 1St Er wurde VO Franziskaner Shtjefen Gjecovi NLA
VOT etwa 100 Jahren schriftlich niedergelegt. Dieser Kanun regelt

die alitäglichen W1€ auch die aufßergewöhnlichen Dinge des Lebens In
1.263 Paragraphen werden Regeln, Normen un!: Werte abgehandelt.
Grundpfeiler des Gewohnheitsrechts sind die Gastfireundschaft, die Be-

(eine Art Waftenstillstands-Schwur), die männliche hre un: die
Blutrache.

Be1l der Blutrache oilt tolgender Ablauft: Jemand begeht eine Mordtat
der Totschlag; auch Grundstückskonflikte, Ehrverletzungen der E1-
tersucht sind klassische Ausgangslagen. ach dem Prinzip „Blut wird
mı1t Blut vergolten“ verlangt ein Toter der einen Familie eınen Toten der
anderen Famiilie. Blutrache oilt als ethische Handlung, das Gleichge-
wicht innerhalb einer Gesellschaft wieder herzustellen. Das Instrument
AAl 1St die Rache Die Familie, die einen Toten beklagen hat, waählt
eın männliches Familienmitglied dUS, das den Rachemord begehen 11US5

Er steht hohem gesellschaftlichen un:! familiiären Druck Dabe!i
werden und selne Familie VO  a der Gemeinschaft privilegiert und
dürfen VO der Täterseite nıcht beleidigt der provozıiert werden. B7
Täterfamilie wird gemieden, ihre Männer mussen sind LL1UT!T 1m eigenen
Haus VOT dem Rachemord sicher. Dieses 1St für den Rächer tabu Frauen
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und Minderjährige sind VO Racheakten nıiıcht betroffen. S1ie überneh-
men außerhäusliche Arbeiten w1e€e die Feldarbeit.

Die Familie des Täters versucht 1n der Regel, den Gegenmord
verhindern. Sie schickt schnellstmöglich einen Vermittler rÄRSR Familie
des Opfters, eiıne Friedenszeit bzw einen Woaffenstillstand (Besa)
erbitten. Diese gewährt entweder keine Besa der 11UT für kurze LEEit. In
der Zeit der Besa mussen die maännlichen Familienmitglieder keine Rache
fürchten. Sie können sich frei bewegen, meiden aber die andere Familie,

S1e gutig stimmen. Die Besa W1I'd allen Umständen eingehal-
en Läuft S1e ab, werden wieder Vermittler geschickt, die eine weltere
Besa-Zeit erbitten, die gewährt werden 211 Das ann oft Jahre dauern.
Vermittler sind Autoritätspersonen mıiı1t 1e] Erfahrung und hne eigenes
Interesse. ach erfolgreichem Erbitten einer Reihe VO Besa-Zeiten C1I-

tassen die Vermittler eine gunstige Stimmung für den Vorschlag AT

Versöhnung (pajtim) der AT Verzeihung talje). Versöhnung geschieht
Bedingungen. Die Opferfamilie verlangt etwa Kompensatıon der

fordert, asSss die Gegenseite AUsS der Dorfgemeinschaft ziehen 111USS

Wird keine Besa gewährt, I1USS jederzeit mMI1t einem Rachemord gerech-
net werden. Er erd nicht geheim ausgeübt. Der Rächer I1USS$S se1n Opfter
vorher WAarmnen und darf aut keinen Fall VO hinten übertfallen. Der
Rächer raucht die Offentlichkeit, beweisen, AA sel1ne fa-
miliiäre un:! gesellschaftliche Pflicht erfüllt hat ach der Tat lässt die
Familie verständigen un! den Toten ihr bringen. Nach dem Mord oilt
die Tat als ausgeglichen und erledigt.

Der Kanun natürlich steht in Konkurrenz za jeweiligen staatlichen
Rechtssystem. Blutrache vertragt sich auch nıcht mMI1t der Rechts- und
Werteauffassung der Religionsgemeinschaften. TIrotzdem xab Ianl 1m
katholisch gepragten albanischen Norden der Blutrache Vorrang VOT

dem Tötungsverbot der Kirche. Nur dem jahrzehntelangen kommunis-
tischen Regime 1St gelungen, die Blutrache 1n Albanien fast völlig
beseitigen. Nach der Wende der neunziger Jahre drang der Kanun wieder

die Oberfläche, jedoch spielen seline Regeln oft keine Raolle mehr.
Daher sollte INnNnan nicht VO Kanun und Blutrache sprechen, sondern eher
VO  3 Kriminalität, die albanische Gesellschaft nicht unnotig Al -

chaisieren. Die alte Ordnung nıiıcht mehr einer Gesellschatt, die
sich ach Europa hin oOrlentiert. Eın albanischer Wertediskurs hat bereits
begonnen.
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